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Erwiesene Verfassungsfeinde nach Einzelfallprüfung aus Staatsdienst entfernen

Beschluss: Annahme in geänderter Form

Der SPD-Landesparteitag fordert die SPD-Landtagsfraktion und den SPD-Landesvorstand dazu auf, darauf hinzu-

wirken, dass alle Beamt*innen und Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die Mitglied in einer, als erwiesen ver-

fassungsfeindlich eingestuften Partei sind, einer Einzelfallprüfung unterzogen werden. Es muss geprüft werden,

ob diese zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft die rassistischen, national-völkischen und rechtsextremen Positionen

der Partei unterstützen und für diese einstehen.

Wenn dies der Fall ist, muss es das Ziel sein, diese Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst zu entfernen, um

unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Wir fordern - auch von der zukünftigen Spitze

des Innenministeriums - gegen erwiesene extremistische Verfassungsfeinde nicht nur politisch, sondern auch

juristisch entschieden vorzugehen und entsprechende Verfahren einzuleiten.

Bei Einstellungen in den öffentlichen Dienst soll bei einer bekannten Mitgliedschaft in einer, als erwiesen ver-

fassungsfeindlich eingestuften Partei geprüft werden, ob Bewerber*innen gegen die freiheitlich-demokratische

Grundordnung eingestellt sind und somit nicht angestellt werden sollten.

Überweisen an

Landtagsfraktion

Stellungnahme(n)

Stellungnahme der Landtagsfraktion, Stand November 2025:

Weiterverfolgung durch Landtagsfraktion/In Arbeit

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg steht fest, dass die Verteidigung unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung eine Kernaufgabe des öffentlichen Dienstes ist.

Sowohl die Beamtinnen und Beamten als auch die Tarifbeschäftigte sind bereits nach geltendem Recht zur Ver-

fassungstreue verpflichtet. Zudem haben wir in der vergangenen Legislatur den so genannten Verfassungstreue-

Check in Brandenburg eingeführt. Dadurch verfügen wir über ein wirksames Instrument, um bei Einstellungen

frühzeitig zu prüfen, ob Bewerberinnen und Bewerber die notwendige Gewähr für die Treue zur Verfassung bie-

ten.

Die bloßeMitgliedschaft in einer Partei darf jedoch nicht automatisch zu einem Ausschluss aus dem öffentlichen

Dienst führen. Vielmehr müssen im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für die Unterstützung verfassungsfeindli-

cher Bestrebungen konsequent aufgegriffenwerden.Deshalb haltenwir eine sorgfältige Einzelfallprüfung für den

richtigen Weg. Werden im Einzelfall rassistische, völkische oder rechtsextremistische Positionen aktiv vertreten

oder unterstützt, stehen die bestehenden disziplinar- und arbeitsrechtlichen Instrumente bis hin zur Entfernung

aus dem Dienst zur Verfügung.

Als SPD-Landtagsfraktionwerdenwir uns dafür einsetzen, dass die Regelungen konsequent angewandt unddurch

klare Verfahrensstandards flankiert werden. So stellen wir sicher, dass Extremistinnen und Extremisten keinen

Platz im öffentlichen Dienst haben – und zugleich, dass jedes Verfahren rechtsstaatlich, transparent und verhält-

nismäßig geführt wird. Auf diese Weise schützen wir die Integrität des Staatsdienstes und verteidigen unsere

demokratische Ordnung wirksam und glaubwürdig.
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